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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufungen des, bfadr, vertreten durch Schneider 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, 6844 Altach, Badstraße 23, vom 30. Oktober 

2009 gegen die Bescheide des Finanzamtes Bregenz vom 9. Oktober 2009 betreffend 

Anspruchszinsen (§ 205 BAO) für die Jahre 2005 und 2006 entschieden: 

Die Berufungen werden als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheiden vom 9. Oktober 2009 hat das Finanzamt Bregenz dem Berufungsführer 

Anspruchszinsen für die Jahre 2005 und 2006 vorgeschrieben, da es zu einer Nachforderung 

an Einkommensteuer für die Jahre 2005 und 2006 gekommen sei. 

In den Berufungen vom 30. Oktober 2010 gegen die Anspruchszinsenbescheide brachte der 

Berufungsführer im Wesentlichen vor, dass die Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2005 

und 2006 überhöht seien und dass daher keine Anspruchszinsen festzusetzen seien. 

Die Berufungen hinsichtlich Anspruchszinsen wurden vom Finanzamt Bregenz mittels 

Berufungsvorentscheidungen vom 23. Dezember 2009 als unbegründet abgewiesen.  

Durch die Vorlageanträge vom 23. Jänner 2010 gelten die Berufungen gegen die 

Anspruchszinsenbescheide wiederum als unerledigt. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

Der Anspruchszinsenbescheid ist an die im Spruch des zur Nachforderung oder Gutschrift 

führenden Bescheides ausgewiesene Nachforderung bzw Gutschrift gebunden. Auf Grund 

dieser Bindung ist der Anspruchszinsenbescheid nicht mit Aussicht auf Erfolg mit der 

Begründung anfechtbar, der maßgebende Einkommensteuerbescheid sei inhaltlich 

rechtswidrig. Erweist sich der genannte Stammabgabenbescheid nachträglich als rechtswidrig, 

und wird er entsprechend abgeändert oder aufgehoben, so wird diesem Umstand mit einem 

an den Abänderungsbescheid (Aufhebungsbescheid) gebundenen Zinsenbescheid Rechnung 

getragen. Es erfolgt keine Abänderung des ursprünglichen Zinsenbescheides, sondern es 

ergeht ein weiterer Zinsenbescheid. Die Berufung gegen die Anspruchszinsenbescheide war 

daher abzuweisen, da lediglich behauptet wurde, dass die Einkommensteuerbescheide 

rechtswidrig seien.  

Feldkirch, am 6. Februar 2012 


